
-Blatt der 51M Wiesbaden
und arntüchcs Pttblikationsorga « Ser Gemer«dc« : Schierste!« » Son « e« berg, Rambach, Naurod , Fraucnstein , Wambach rr, v. a.

Tägliche Beilage zum Wiesbadener General-Anzeiger.
Nr. 28 « . Freitag , 6 . Dezember 1912. 27 . Jahrgang.
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Bestimmungen
» nie Benützung der öffentlichen Desinfektions -Einrichtungen
" der Stadt Wiesbaden.
Mfolgc des Reichsgesetzes vom 80. Juni 4900, betr . die Be-

.. gemeingefährlicher Krankheiten, der hierzu erlassenen
ffimtmac &unflen des Reichskanzlers vom 11. April 1907, des
- k-neS vom 28. August 1905, betr. die Bekämpfung übertrag-
Xr Krankheiten, der hierzu erlassenen ministeriellen Anweisun-
«vom  10 . August 1908 und der allgemeinen Ausführungs-

EiNmmungcn vom 1b. September 1908, wird zur Desinfektion
« Räumen und Gegenständen von der Stabtgemeinde Wies¬

en für ihre Bewohner eine öffentliche Desinfektionsanstalt
Verhalten.
p  jj C Desinfektionen werbe» nach Maßgabe der hierüber er-

Dienstanweisungen durch das „städtikche Desinfektions-
oorgenommen, dessen Bedienstete, nach ihrer Ausbildung

,1  der Desinfektorcnschulc des Regierungsbezirks, die vorgc-
f*rtebcne staatliche Prüfung abgelegt haben.

1. Antrag auf Ausführung der Desinfektion.
- Anträge auf Ausführung von Desinfektionen können im Zim-

»i . 59 a des Rathauses an den Wochentagen während der
Nenststunden von 8>4 bis 1 Uhr vormittags und 8 bis 6 Uhr
.^ mittags gestellt werben.

Hierbei ist insbesondere anzugeben:
a) Name und Stand des HaushaltungsvorstandeS , besten

> Stellvertreters ober öeS sonstigen Antragstellers,
b) die Bezeichnungder Krankheit, wegen der die Desinfektion

stattfinden soll,
. t) die genaue Bezeichnung und Lage der zu beSinftzieren-
i den Wohnung,

d>die Zahl der zu desinfizierenden Räunie oder Angabe
der Gegenstände.

2. Ausführungsweife der Desinfektion.
Die Desinfektion erfolgt entweder vollständig in der Woh-

«ng oder zum Teil in der Desinfektionsanstalt.
Zum Desinfizieren in der Anstalt werden nur solche beweg¬

te Gegenstände zugelasten, die einer Dampfwärme von min-
jptens 80 Grad Celsius ausgesedt werben können, ohne Schaben
in erleiden, und deren Größenverhältnistc ein Unterbringen im
resinfetttonSapvaratder Anstalt gestatten.

In jedem Einzelfalle wird mit Rücksicht auf die Art der in
bktrM kommenden Krankheit von dem die Desinfektion über¬
senden Beamten nach Maßgabe Ser hierüber erlassenen Dienst-
anroetfuns bestimmt, ob und was von den beweglichen Gegenstän-
jnt tu der Anstalt ober in der Wohnung zu deSinstzieren ist.

I. Beförderung und Annahme des DesinfektionSgntes
in .der Desinfektionsanstalt.

„ 75- 100 . . 10.— Ji
„ 100- 150 „ . . 12.- Ji
„ 150—200 r, „ . . 14— ,U

200—250 „ . . 16 — Ji
„ 250—300 . . 18.— JI
„ 300—350 . . 20.— Ji
„ 350— 100 „ . . 22— Ji
.. 400- 450 . . 24 .— .u
„ 450—500 fr „ . . 26 — Ji

Bei größerem Rauminhalt für jede weitere angefangene 100
Kubikmeter Raum je 4 M mehr.

Für leere Räume tritt eine Ermäßigung  obiger Ge¬
bührensätze derart ein, daß

bis zu 100 Knbikmtr. Rauminhalt . . . . 2 .— rJl
über 100—200 Kubikmtr. Rauminhalt . . 8 — M

„ 200—400 „ .. . . 4.— M
„ 400—500 .. „ . . 5.— Ji

und für jede weitere angefangene 100 Kubikmeter Raum je 1 Ä
mehr von der Grundgebühr in Abzug gebracht wird.

bi Z u s chl a g s g e b ü h r für die R a u m a u z a h l.
Bei 2 Räumen
„ 3 „
„ 4 ,

5
„ 8 „

größerer Raumanzahl

1.50 Ji
8.— JI
4.— Ji
5.— Ji
6 — M

jeden weiterenBei größerer R'aumanzahl für jeden weiteren Raum 1 JI
mehr.

B. Anftaltsdesinsektion.
a) Desinfektion von Gegenständen , die g e -
fnannten Wasserdämpfen ausgesetzt werden

können.
Für vollständige Füllung des Apparates . . . 4.— Ji

*A
i x ”, " ;;

X ,.
„ einzelne Stücke geringeren Umfangs

b) Desinfektion von Gegenständen
Leber , Filz , Samt , Plüsch , Pelzwerk
gespannten

3.— Ji
. 2— JI
. 1.— Ji
. 0.50 JI

(aus H o^usw.)
a n 8 g e s c tzt

. 8.— Ji
4.50 M

, 8.00 Ji
1.50 M
0.75 Ji
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DaS Abbolen nn^ Zurückbringen aller tn der DeöinfektionS-
iiifialt zu desinfizierenden Gegenstände muß durch die Bedien-
tttett des städtischen DeSinfekttonSamteS erfolgen.

Gegenstände, die auf andere Weife in die Anstalt gelangen,
«den zurückgrwtescn. Ebenso auch solche Gegenstände, die nicht
ans dem hiesigen Stadtgebiet stammen.
' Mer Me tn der Anstalt zu besinfiziernden Gegenstände wird
km Antragsteller ein vom Desinfektor aufgestelltes Verzeichnis
kirn Abholen der Sachen ausgehänbigt.

Bei Rückgabe der desinfizierten Sachen hat der Antrag-
Mct die ordnungsmäßige Ablieferung auf einem zweiten Ber-
Mis unterschriftlich zu bestätigen.

4. Haftpflicht der Stabtgemeinde.
Die Stabtgemeinde haftet bei Ausführung von Desinfektionen

ÄMIitfi nur für nachweisbar fahrlässige Handlungen ihrer
Angestellten. Dies gilt insbesondere bei etwaigen Beschädigungen
»betsonstigem Verderb der desinfizierten Räume oder der darin
ismsizierten Gegenstände, sowie auch bei Verlirst oder Be-
Adigungen bei Desinfektionen in der Desinfektionsanstalt.

8. Inkrafttreten.
Diese Ordnung tritt am 1. Dezember 1912 in Straft. Die

Wer geltenden Bestimmungen vom 22. Juni 1894 und 18. April
W werden hierdurch aufgehoben.

Wiesbaden, den 15. November 1912. 37285
Der Magistrat.

Gebührenordnung
r die Bemitznng der städtischen DeSfnfektionS-Einrichtungen
m zu Wiesbaden.
Stuf Grund des § 4, Absatz 1 bis 8, des Kommunalabgabcn-

«es vom 14. Juli 1893 — G. S . Seite 158 — wirb für die
«tzung der von der Stabtgemeinde Wiesbaden imterbaltenen
Minsestions-Einrichtungen folgende Gebührenordnung erlaffen:

,1 Gebührensätze für dir Ausführung der DeSiufektion.
W . A. WohnnngSdrSinfektion.

r :e Festsetzung der zu entrichtenden Desinfektionsgebübren
molgt auf Grund de? Gesamtrauminhaltes jeder Raumgriivve,
a u {*nie*ne  Räume unmittelbar nacheinnaber , b. h. ohne
MlrnmnitlicheArbeitsiintcrbrechimg, in Angriff genommen wor-

Md, nach Maßgabe der unter a, b und c nachstehend ge-
"«titat Sätze.

o) Grundgebühr für die Raumgrößen
bis zu 80 Kubikmtr. Rauminhalt . . . . 8 .— Ji
über 80—50 Kubikmtr. Rauminhalt . . 8.50 Ji

50—75 „ „ . . 9.— M

Wasserbämpfen nicht
werden dürfen.

Für vollständige Füllnng des Apparates .
„ X „ „ „ ♦

- X „
„ einzelne Stücke geringeren Umfangs je

c) Abholen und Zurückbringen
Desinfekttonsgntes.

mit Wagen ohne Wagen
1. Zone . . . . 8 .50 1.— Ji
2. 8.50 M 1 .50 JI
3. 5 Ji  2 .— Ji

Die Zonen werden durch nachbenannte Straßen begrenzt:
Erste Zone:

projektierte Straße an der Noröseite des alten Friedhofes (ver¬
längerte Adlerstraße ), Keller-, Stift -, Nerostraße. . Saalgaffe,
Webergasse, kleine Burgstraße , Herrnmühlgaffe , Marktplatz, De-
lasveestraße, Friedrich-, Schwasbacher-, Bleichstraße, Bismarck-
ring , Sebanplab , Weißenbnrg-, Riederberg -, Klingerstraße und
deren Verlängerung.

Ausgenommen sind die auf die Friedrichstraße , den Bismarck¬
ring , Sedanplatz, Weißenbnrg- nnff Riederbergstraßc aiifstoßen-
öen Grundstücke. /

Die zweite Zone  wird begrenzt : von der projektierten
Straße an der Rordostseite des alten Friedhofs biS zur Delassee-
ftraße (wie 1. Zone), alsdann Friedrichstraße , Wilhelmstraße,
Kaiser», Kronprinzen -, Adelheid-, Rüdesbeimer Straße , Lorelen-
ring , Prinz Friedrich Karl Straße . Straßburger Platz, PreWftraße.
Waterlooplatz, Waterloostr ., Defreggerstr . und deren VerläMerung.
van Dvckstraße, Aufgang von der Schsitzenstratze zur Tborwalösen-
anlage (beim Luft- und Sonnenbad ), Thorwalbsenanlage , Fahr¬
straße „Unter den Eichen,"" Platter Straße , projektierte Ver-
binbungSstraße von der Platter - zur Wilhelminenstraße , bczw.
zur projektierten Straße an der Nordostseite des alten Friedhofes.

Ausgenommen sind die auf die Wilbelmstratze, Kaiser-, Kron¬
prinzen-, Abelhsrdstraße, Niibesbeimer Straße . Loreleyring,
Prinz Friedrich Karl Straße , Straßburger Platz und den Auf¬
gang von der Schiibenstraße zur Thorwaldsenanlage (beim Luft-
imö Sonnenbad ) aufstoßenöcn Grundstücke.

Die dritte Zone -umfaßt  das Stadtgebiet zwischen der
zweiten Zone und der Gemarkungsgrenze.

2. Gebühren-Ermäßigung.
Die DeSiuiektioneii, die nach Maßgabe der Bestimuiuugeii

im § 8 des Preußischen Gesetzes, betreffend die Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten von 28. August 1905 (G. S . S . 373)

, und im 8 19 des ReichSgesctzes, betreffend die Bekämpfung ge¬
meingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900 (R. G. Bl.
S . 308) auf Grund volizeilicher Anordnung erfolgen, sind —
unbeschadet der Vorschriften des § 37 des Reichsgesetzes vom
30. Juni 1900 und des 8 28 des Preußischen Gesetzes vom
28. August 1905 — für Zahlungspflichtige mit einem staatlich
veranlagten Einkommen von nicht mehr als 1500 Ji  gebühren-

1
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77876

frei , während die darüber hinaus und nicht höher als mit einem
Einkomnien von 3000 Ji  zur Einkommensteuer veranlagten Zah¬
lungspflichtigen die Hälfte der zu zahlenden Gebühren »u ent¬
richten haben.

3. Rechtsmittel.
Den Zahlungspflichtigen steht gegen die Heranziehung zu den

Gebühren, gemäß § 69 slgd. des Kommunalabgabengesetzes, das
Recht des Einspruches zu.

E 4. Inkrafttreten.
Diese Ordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung

in Kraft . Die bisher geltenden Bestimmungen vom 22. Juni 1894
und 18. Avril 1900 werben hierdurch aufgehoben.

Wiesbaden,  den 1. Juni 1912.
Der Magistrat.
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Wiesbaden,  den 80. Oktober 1912. 87255
Der Bezirksausschuß.

L. S . Schwerin.

Wirb veröffentlicht.
Wiesbaden,  den 1. Dezember 1912.

_ Der Magistrat
Freibank.

Samstag , den 7. Dezember 1912, morgens 8 Uhr : Minber-
wertiges Fletsch von 1 Ochs und 1 Schwein zu 60 I.

Fleischhänblern, Metzgern, Wurstbereitern ist der Erwerb von
Freibankfleisch verboten , Gastwirten und Kostgebern nur mit
Genehmigung der Polizeibehörde gestattet.

Wiesbaden, den 4. Dezember 1912. 87254
Städt . Scklachthof-Verwaltuns.

Verkauf auf Abbruch.
Die frühere Akzifebebestelle in Fachwerk, vor 19 JaWren

ne« erbaut, am ehem. Heff. Ludwigsbabnbof hierfelbst, ca.
Quadratmeter bebaute Grundfläche mit 8 Räumen, vorzüglich
für Bürozweckr oder Gartenhaus ufw. geeignet, soll im Wege
der öffentlichen Ausschreibung auf Abbruch verkauft werden.

AngebotSformnIare und Verdingungsunterlagen können wäh¬
rend der Vormtttagsdienststunben im Büro der Abteilung fiir
Gebäudeunterhaltung , Frtedrichstraße 19, Zimmer Nr . 2, einge-
sehen, die Berdingmigsimterlagen auch von dort kostenfrei bezogen
werden.

Verschlosiene und mit der Aufschrift „G. U. A. 23" versehene
Angebote sind spätestens bis
E Montag , den 16. Dezember 1912. vormittags 19 Uhr.hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegenwart der etw«
erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und ansgeiüllten Ber-
bingungSformnlckr eingrreichten Angebote werben berückftchttgt.

Zuschlagsfrist : 3« Tage.
Wiesbaden, den 4. Dezember 1912. 87254

Stadtbauamt,
Abteilung für Gebändeunterhaltung.

Verdingung.
Die Erneuerung des Anstriches der sämtlichen Schulbänke.

Klaffenschräukc, Lehrertischc und Papierkafteu tn der Volksschule
am Blückerplatz hierfelbst. LoS 1—4. soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werben.

Angebotsformulare und Verdingungsunterlagen können wäh¬
rend der Vormtttagsdienststunben im Büro Ser Abteilung für
GebäuöeuiiterSaltung . Friebrichstraße 19. Zimmer Rr . 2, ein-
gesehen, bie Verdingungsunterlagen auch von dort gegen Bar¬
zahlung ober bestellgeldfreie Einsendung von 25 J> und zwar bis
zum Termin bezogen werben.

BerfchloffeneunS mit der Aufschrift „G. U. 21, LoS . . ver¬
sehene Angebote sind spätestens bis

SamStag . »rn 14. Dezember 1912, vormittag » 19 Uhr.
hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter Einhaltung der
obigen Los-Reihenfolge — in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und auSgefüllten Verdin-
gungsformular eingereichtrn Angebote werben berückffchtigt.

Zuschlagsfrift : 39 Tage.
Wiesbaden, den 38. November 1912. 87254

Stadtbauamt,
__ Abteilung für Gebäubemiterhaltung.

Bekanntmachung.
Evie Abgabe von Plätzen auf dem Faulbrunnenplatze zum

Verkauf von Spiel - und Backwaren vor dem Weihnachtskeß
(sogen. Weihnachtsmarkt ) findet nicht mehr statt.

Wiesbaden, den 28. November 1912.
^256 Städtisches Akziseamt.

I > rls £» t©'iare
nach Professor v. Esmarch , komplett mit Schlanch,

Mutter - und Klis tierrohr von 1 .33 Mk. an. ’Bidets , 24/1
Clysos , Klistier- und Injektions-Spritzen,

Spßlsprifren.
Fernsprecher 717. NaSSOVia -Drogerie Kfrdigasse 29
169 Chr. Tauber Hachflg., Inh. ff. Petermann.

Israelitische Kultus-
Gemeinde.

Synagoge : Michelsberg.
Gottesdiensti. d. Hauptfynagoge.

Sabbath Cbanuka.
Freitag , abends 4.30 Uhr
Sabbath , morgens 9.00 Uhr

.. Predigt 10.00 Uhr
„ nachm. Jugenbgottes-

ötenst 8.00 Ubr
m „ abends 5.16 Uhr
Gottesdienst im Gemeinbefaal'
Wochentage, morgens 7.15 Ubr

„ naäim. 4.15 ubr
, Die Gemetndebiblivthek ist ge¬
öffnet Sonntag von 11—12  Ubr
Mittwoch abcnb v. 8.30—1030Uhr.

Mt -Jsraelitische Ku»tu§-
gemeiudc.

Snnagoge : Friedrichstraße 33
-reitag. abends 4.15 Uhr
abbath. moraenS 8.30 Ubr

^ Predigt 10.15 Uhr
JugendgotteSbienft

2.15 Ubr

S

Sabbath, nachm.
„ abends

Wochentage:
morgens
abends

Talmud Thora .Verei«
Wiesbaden

Rerostraße 16.
Sabbatb-Eiugaua 4.09 U

3.00 Ubr
5.15 Ubr

7.15 Ubr
Uhr4.00

moraenS
"uffa

8.80 Ub
9.15 Uh

10 Ub
8.80 Ub
5.15 Uh

.. Muffaf

.. Predigt
,. Mincha
„ Ausgang a.io u

Wochentags, morgens 7.15 Ul
» Mincha tt. Scbiur

4.00 Ub
^ r , „ Maarif 5.80 Nb
Schi«r für junge Leut«:

Samstag 2.30 Ub
^ L-oniitag 8.00 Ub
Hebräische Kurse der Jugenl

veretniguna, .CbinuchNeovim'
für VorgeschritteneMittwot
von 8—9 Ubr.
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